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der 

STADT KALKAR
 

 

Jahrgang 2004 Ausgabetag: 10. Mai 2004 Nummer 7 

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 
13. Juni 2004 

2. Öffentliche Bekanntmachung über die Aufforderung der Wehrpflichtigen des Ge-
burtsjahrganges 1986 zur Meldung der Erfassung 
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1. Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen 
Parlament am 13. Juni 2004 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Stadt Kalkar wird in der Zeit 

vom 24. bis 28. Mai 2004 während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
 

Montag bis Freitag von   8.00 Uhr bis 12.15 Uhr 
Montag  von  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von  14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 

bei der Stadt Kalkar, Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar, Zimmer 29, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des 
Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen 
ist. 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 24.05.2004 

bis zum 28.05.2004, spätestens am 28. Mai 2004 bis 12.15 Uhr, bei der Stadt Kalkar, Rathaus, 
Markt 20, Zimmer 29, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

23. Mai 2004 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muß Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, daß er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Kleve durch Stimmabgabe in einem be-

liebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
a) wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines 

Wahlbezirks aufhält, 
 
b) wenn er seine Wohnung ab dem 10. Mai 2004 in einen anderen Wahlbezirk 

- innerhalb der Gemeinde, 
- außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das Wählerverzeichnis am Ort der 

neuen Wohnung nicht beantragt worden ist, 
verlegt, 

 
c) wenn er aus beruflichen Gründen oder wegen Krankheit, hohen Alters, einer körperlichen 

Beeinträchtigung oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 
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5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, daß er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a 
Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 23. Mai 2004 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung bis zum 28. Mai 2004 versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der 
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung ent-
standen ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluß des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
11. Juni 2004, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, daß ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchsta-
ben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muß durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, daß er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Der Antragsteller muß den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines glaubhaft machen. 

 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, daß der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand 

wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen auch noch nachträg-
lich ausgehändigt.  
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht 
nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die 
Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
 
Bei der Briefwahl muß der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, daß der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Kalkar, den 27. April 2004 
 
S T A D T   K A L K A R 
     Der Bürgermeister 

       Gerhard Fonck 
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2. Öffentliche Bekanntmachung über die Aufforderung der Wehrpflichtigen des 
Geburtsjahrganges 1986 zur Meldung der Erfassung 

 
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche i. S. des Grundgesetzes 
sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 
18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). Alle Personen des Ge-
burtsjahrganges 1986, die wehrpflichtig sind und bisher keine Mitteilung der Erfassungsbehörde über 
die Erfassung erhalten haben, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich 
oder schriftlich bei der Erfassungsbehörde Stadt Kalkar, Markt 20, 47546 Kalkar, während der Öff-
nungszeiten 
 

Montag bis Freitag von   8.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 
jeden 1. Samstag im Monat von 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 

 

zur Erfassung zu melden. 
 
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne festen Wohnsitz, die die Wehrpflichtvor-
aussetzungen erfüllen. Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepaß mitzu-
bringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige, der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen, mitzu-
bringen. 
 
Ich weise darauf hin, daß nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ge-
gen die Vorschrift des § 15 WPflG über die Erteilung von Auskünften oder die persönliche Meldung zur 
Erfassung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Kalkar, den 3. Mai 2004 
 
S T A D T   K A L K A R 
     Der Bürgermeister 

       Gerhard Fonck 
 
 
 


